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B. Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Artikel 17

(1) Die in Teil I der Verfassung Artikel 30 Absatz 1 vorgesehenen Missionen, bei deren

Durchführung die Union militärische und zivile und militärische Mittel einsetzen kann, schließen

gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen, humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, Aufgaben der

militärischen Beratung und Unterstützung, Aufgaben der Konfliktverhütung und friedenserhaltende

Aufgaben sowie Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich

friedenschaffender Maßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen im Kampf gegen den Terrorismus auf

Ersuchen eines Drittstaats und Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten.

(2) Der Rat nimmt die Beschlüsse über Missionen im Sinne dieses Artikels, soweit es um

den Einsatz militärischer Mittel geht, einstimmig, sonst mit einer Mehrheit von vier Fünfteln

der Mitgliedstaaten, die zugleich vier Fünftel der Bevölkerung der Union repräsentieren, an;

in den Beschlüssen sind Ziel und Umfang der Missionen sowie die für sie geltenden allgemeinen

Durchführungsbestimmungen festgelegt. Der Außenminister sorgt unter Aufsicht des Rates und in

engem und ständigem Benehmen mit dem Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee für die

Koordinierung der zivilen und militärischen Aspekte dieser Missionen.

Explanation (if any) :


